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Redaktion „Aus dem Gemeindehaus Holziken“, Marco Bieri, Gemeindeschreiber 

 

Vom Gemeinderat 
 
Musikfondsreglement 
Wie bereits in den Gemeindenachrichten Januar 2020 mitgeteilt, hat die Musikge-
sellschaft Holziken nach der definitiven Auflösung ihres Vereins Fr. 6‘000.00 zur 
Unterstützung sozial benachteiligter Musikschülerinnen und -schüler zur Verfügung 
gestellt. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für diese grosszügi-
ge Spende. Die Gemeindekanzlei hat nun ein Reglement ausgearbeitet, in dem un-
ter anderem die Anspruchsvoraussetzungen und die Höhe der Beiträge festgehal-
ten werden. Beiträge können grundsätzlich gesprochen werden bis zu einem be-
reinigten steuerbaren Einkommen von höchstens Fr. 65‘000.00. 
Die Beiträge sollen bereits den anspruchsberechtigten Musikschülern dieses 
Schuljahres zur Gute kommen. Aus diesem Grund wurde eine Übergangsregelung 
für das aktuelle Jahr getroffen und das Antragsformular kann ausnahmsweise bis 
zum 31. Oktober 2020 auf der Gemeindekanzlei abgegeben werden.  
Die Beiträge sollen aber auch Kindern, die bis jetzt aus finanziellen Gründen den 
Musikschulunterricht noch nicht besuchen konnten, die Möglichkeit dazu bieten. 
Das Reglement und das dazugehörige Antragsformular erhalten Sie auf der Ge-
meindeverwaltung.   
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Gemeindekanzlei gerne zur Verfügung.   
 

Vom Abstimmungswochenende vom 27. September 2020 
 
Der nächste Urnengang findet am 27. September 2020 statt. Es gelangen dabei 5 
eidgenössische und 3 kantonale Vorlagen zur Abstimmung. Ausserdem findet die 
Wahl von 6 Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern statt. Die Abstimmungs- und 
Wahlunterlagen werden der Bevölkerung in diesen Tagen, unter Einhaltung der 
gesetzlichen Fristen, zugestellt. Zudem werden junge Erwachsene bis zum 25. Al-
tersjahr von der Gemeinde Holziken speziell angeschrieben inklusive einer eigenen 
Abstimmungsbroschüre des Projekts „easyvote“, welches das Ziel verfolgt die Par-
tizipation der jungen Erwachsenen zu erhöhen und langfristig zu fördern.  
 
Wir laden die Bevölkerung herzlich ein, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu ma-
chen. Damit die briefliche Stimmabgabe korrekt erfolgt, verweisen wir auf nachfol-
gende Wahlanleitung: 

 



 
- der Stimmrechtsausweis ist zu unterschreiben 
- die Stimmzettel müssen ins Stimmzettelcouvert gelegt und dieses zugeklebt  
  werden 
- das Stimmzettelcouvert und der Stimmrechtsausweis sind in das Antwort- 
  couvert zu legen 
 
In der Vergangenheit trafen einige Couverts zu spät ein. Bei der brieflichen Stimm-
abgabe per Post muss das Couvert mit den Stimmzetteln spätestens 4 Tage vor 
dem Abstimmungstag der Post übergeben werden. 
 
Damit das Auszählen der Stimmzettel leichter fällt, sind wir Ihnen ebenso dankbar, 
wenn Sie die Zettel nicht falten und an den perforierten Stellen nicht auseinander-
reissen. 
 

Von den Gemeindestrassen 

 
Massnahmen zur Temporeduktion – Teilbereich Huebstrasse 
Auf Empfehlung der Beratungsstelle für Unfall hat die Gemeinde auf einem Teil-
stück der Huebstrasse (Abzweiger Bachstrasse bis Schulstrasse) verdeckte Ge-
schwindigkeitsmessungen vorgenommen. Es konnte festgestellt werden, dass die 
Kennzahl „V85“, welche zur Bewertung der Verkehrssicherheit gilt, übertreten wird. 
Die höchste Übertretung konnte beim Schwerverkehr (LKWs und landwirtschaftli-
che Fahrzeuge) festgestellt werden. Der Gemeinderat möchte mit zweckmässigen 
Massnahmen die Sicherheit in diesem Teilbereich erhöhen. Bis Ende September 
werden auf genanntem Teilstück zwei Pflanzenkübel inkl. Markierungen und Leit-
pfeilen installiert. Damit soll die Fahrbahn verengt bzw. die Gradlinigkeit der Stras-
se gebrochen und als Wirkung die Tempi reduziert werden. Die Wirkung der Mass-
nahmen wird zu gegebener Zeit wieder überprüft werden. 
 
Strassenschachtreinigung 
In der KW 40 werden in der Gemeinde Holziken turnusgemäss die Strassen-
schachtreinigungen durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit bietet die Pfenniger Ent-
sorgungs AG auch die Möglichkeit, private Schächte im Schwenkbereich des Fahr-
zeuges zum Vorzugspreis von Fr. 45.00 pro Einlaufschacht zu entleeren. Bei Fra-
gen melden Sie sich bei Bauamtsleiter Bruno Lienhard (079 398 12 70). Weitere 
Infos entnehmen Sie dem Flyer am Ende der Gemeindenachrichten.  
 

Von der Bauverwaltung 

 
Baubewilligungen 
Der Gemeinderat hat, unter Auflagen und Weisungen, folgende Baubewilligungen 
erteilt: 
- Roger Widmer, Holziken; Ersatz Elektrospeicherheizung durch Split-

Wärmepumpe auf Parz. 200, Panoramastrasse 4 
- Hansjörg Lüthi, Holziken; Sanierung Reiterstübli im Pferdestall auf Parz. 531, 

Obermatthof 7 
 
 



 

Von der Schule Holziken - Neuigkeiten aus der Schule 

 

 
 

 

Holziker Schulstart mit 110 Schülern und Kindergärtnern  

Am Montag, 10. August 2020, begann mit 110 Holziker Kindern das neue Schul-

jahr. Dabei wurden die 14 Erstklässler von allen anderen Primarschülern unter 

Glockengebimmel mit einem Spalier sowie einem Herz mit vielen guten Wünschen 

zum Schulstart willkommen geheissen. Zudem erhielten sie von ihren Erstklass-

Lehrerinnen, Daniela Erni und Astrid Gräub, eine Sonnenblume. Kurz nach 10 Uhr 

machten sich auch die Jüngsten, die Kindergärtner, auf den Weg zu ihrem ersten 

„Chindsgi-Tag“. Aufgrund der Corona-Situation durfte dieses Mal jeweils nur ein 

Elternteil mit in den Kindergarten. Sowohl bei den Erstklässlern als auch bei den 

Kindergärtnern gab es keine heulenden Kinder. Allesamt machten dies super und 

starteten erfolgreich ins neue Schuljahr 2020/2021. Den Eltern und Angehörigen 

gehört ebenfalls ein grosses Dankeschön fürs Verständnis und den unkomplizier-

ten Umgang mit dieser speziellen Situation.  

 

Richard Suter, Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Steuern 2020 - Fälligkeit per 31.10.2020 
 
Im September erhalten Sie die Verfallanzeigen für die provisorischen Kantons- und 
Gemeindesteuern des laufenden Jahres. Es wird Ihnen angezeigt, was Sie bereits 
bezahlt haben oder was Ihrem Konto gutgeschrieben wurde. Der Restbetrag ist per 
31. Oktober 2020 zu begleichen. 
 
Eine fristgerechte Bezahlung lohnt sich, denn ab dem 1. Januar 2021 wird auf dem 
noch offenen Betrag ein Verzugszins von 5,1% berechnet.  
Sollte der provisorische fakturierte Betrag gemäss eigenen Berechnungen wesent-
lich zu hoch sein und / oder Sie können nicht den ganzen Betrag begleichen, dann 
wenden Sie sich an das Steueramt Holziken. Bei wesentlichen und begründeten 
Abweichungen wird Ihre Rechnung angepasst. 
 
Zu viel bezahlte Steuern werden mit der Veranlagung und definitiven Abrechnung 
mit Zins zurückbezahlt oder an eine andere Steuerforderung angerechnet. Der Zins 
für Überzahlungen ist im Jahr 2020 noch 0,1%. 
 
Ist eine gänzliche Bezahlung der offenen Steuern bis Ende Oktober 2020 nicht 
möglich, wenden Sie sich an die Finanzverwaltung Holziken. Auf diese Weise kann 
in der Regel eine Lösung gefunden werden. 
 
Verwenden Sie bitte für die Bezahlung der Steuern 2020 nur die dafür abgegebe-
nen Einzahlungsscheine. 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie die Kantons- und Gemeindesteuern 2020 bis zum 
31.10.2020 begleichen. 
 

Vom Gönnerverein Spitex-Altersbetreuung Holziken 

 
Absage GV 2020 – freiwilliger Mitgliederbeitrag 
Der Vorstand hat die Mitglieder im August darüber informiert, dass eine ordentliche 
Durchführung der GV im bekannten Rahmen in der kommenden Zeit aufgrund von 
COVID-19 nicht möglich erscheint. Den Mitgliedern wurden zudem der Revisoren-
bericht zur Rechnung 2019 sowie das Budget 2020 übermittelt.  
 
Nachdem der Mitgliederbeitrag für das Jahr 2020 durch die Generalversammlung 
nicht rechtskräftig festgelegt werden konnte, bitten wir die Mitglieder, auf freiwilliger 
Basis einen Beitrag zu leisten. Im Jahr 2019 betrug der Mitgliederbeitrag Fr. 50.00 
für Haushaltsgemeinschaften und Fr. 35.00 für Einzelmitglieder.  
 

Vom Elternverein Holziken 

 

Familientag 

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Vorstand entschieden einen Familientag 
«im Freien» durchzuführen. Einige Mitglieder des EV Holziken trafen sich am diesjähri-
gen Familientag in Rothrist und gingen zusammen auf den abwechslungsreichen Rivel- 



 
la-Weg. Das Wetter meinte es gut mit uns. Auf dem Erlebnisweg konnten wir die Sinne 
schärfen, uns über den Wald und dessen Bewohner schlau machen oder bei dem 
Grillplatz gemütlich bräteln und spielen. Vor allem der Barfuss-Pfad wurde rege genutzt 
und dank des warmen Wetters spielte es keine Rolle, wenn die Kinder nass wurden. 
Die vielen Posten unterwegs bereiteten den Kindern viel Spass. Am Schluss wurden 
alle Wanderer mit einer feinen Glace verwöhnt. Der Vorstand bedankt sich bei seinen 
Mitgliedern für den großartigen Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Chäferli-Träff 

Bei schönem Wetter findet der Chäferli-Träff auf dem Spielplatz beim Schulhaus Hueb 
statt. Wir werden zusammen mit der Gemeind nach einer Lösung für das «Schlecht-
wetterprogramm» suchen. Bitte informieren Sie sich kurzfristig auf unserer Homepage 
oder Facebook über die Durchführung und/oder aktuelle Weisungen betreffend 
Corona-Pandemie.  

 

Mit sommerlichen Grüssen  

 

www.ev-holziken.ch/kontakt@ev-holziken.ch 

 

Von der Pro Senectute 

 
Herbstsammlung 2020 
Gemeinsam stärker, dank Ihnen! 
Seniorinnen und Senioren sind für die Gesellschaft unverzichtbar: Sie tragen in vie-
lerlei Hinsicht zu einer funktionierenden Gesellschaft und zum Miteinander von 
Jung und Alt bei. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum gelingenden Zusammen- 



 
leben – in Familien, unter Freundinnen und Freunden, in Nachbarschaften, Ge-
meinden oder Vereinen.  
 
Pro Senectute Aargau setzt sich für den Generationendialog ein. Gerade in unsi-
cheren Zeiten sind gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung und Solidarität wich-
tiger denn je. 
 
In den nächsten Tagen werden Sie einen Sammlungsaufruf von Pro Senectute 
Aargau in Ihrem Briefkasten vorfinden.  
 
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Tätigkeiten der Pro Senectute Aargau zu-
gunsten älterer Mitmenschen. Ihre Spende wird direkt für die Altersarbeit im Kanton 
Aargau sowie in Ihrer Gemeinde eingesetzt. Mit der kostenlosen Sozialberatung, 
aber auch mit vielfältigen Kurs- und Sportaktivitäten sowie den Unterstützungsan-
geboten für ein Leben zu Hause, fördert die Organisation die Selbstständigkeit und 
stärkt das soziale Netz im Alter – damit ältere Menschen möglichst lange selbstbe-
stimmt leben und am gesellschaftlichen Alltag teilhaben können. Vieles wäre ohne 
Ihre Grosszügigkeit nicht möglich.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität.  
Ihre Ortsvertretung in Holziken 
Irene Bürgi, 062 721 04 03 
 
Weitere Informationen zu Pro Senectute Aargau und den Angeboten finden Sie un-
ter: www.ag.prosenectute.ch.  
 

Datenkalender September 2020 
 

 

9. 
Mittagstisch, reformiertes Kirchengemeindehaus Schöftland, 12.00 Uhr 
mit Voranmeldung  

16. 
Mittagstisch für Senioren, Restaurant Bären, 11.30 Uhr  
Pro Senectute Aargau 

17. Unentgeltliche Rechtsauskunft, Bezirksgericht, Unterkulm, 17.00 – 18.00 Uhr 

18./19. MFM-Projekt Mädchen, Elternverein 

18./19. Nothilfekurs in Schöftland, Anmeldung: www.samariter-schoeftland.ch 

21. Blutspenden in Schöftland, kath. Pfarreizentrum, Birkenweg 8 

21 Mütter- und Väterberatung, Gemeindesaal, Nachmittag 

22. Krabbelgruppe, 9.00 – 11.30 Uhr  

25. Schulschluss vor den Herbstferien 

27. Abstimmungswochenende 

 

 

 

 

http://www.ag.prosenectute.ch/


 

BFU-Sicherheitstipp «Kindervelohelme»   September 2020 
 

 

Kindervelohelme  
Darauf ist beim Kauf zu achten  
Kleine Kinder sind sich der Gefahren beim Velofahren noch nicht be-
wusst. 
Ein Velohelm reduziert das Risiko einer Kopfverletzung bei einem Unfall 
um 50 %.  
Aber was macht einen sicheren Kindervelohelm aus? 
 
 
Die wichtigsten Tipps: 
 
• Kinderhelm soll perfekt sitzen. 
• Helm vor dem Kauf deshalb unbedingt anprobieren.  
• Kinderhelm soll auffallen – auch bei Tag.  
• Kinderhelm soll möglichst abgerundet und schnörkelfrei sein – 

lustige Anbauten wie Heckspoiler am Helm können gefährlich sein. 
 
 
Die gute Nachricht: 
In der Schweiz erhältliche Kindervelohelme sind nach der Norm EN 1078 ge-
prüft – und deshalb grundsätzlich sicher. Kinderköpfe sind allerdings nicht ge-
normt. Damit ein Velohelm optimal schützt, muss er richtig sitzen. Deshalb die 
Kinder zum Helm-Kauf mitnehmen – und verschiedene Helme anprobieren. 
Einstellmöglichkeiten wie Riemenverschluss sollten sich optimal der Kopfform 
anpassen lassen.  
Wichtig: Kinder müssen den Helm allein an- und ausziehen können. Das moti-
viert und fördert die Freude am Tragen. Apropos Motivation: Ein Helm in leuch-
tenden Farben, idealerweise unifarben oder nur leicht gemustert, erhöht die 
Sichtbarkeit und damit die Sicherheit. Wählen Sie mit Ihrem Kind einen schönen 
Helm aus. Das motiviert zum Helmtragen.  
 
Auf lustige Anbauten wie Heckspoiler am Helm sollten Sie hingegen verzichten. 
Die können sich bei einem Aufprall verfangen und deshalb gefährlich sein.  
 
 
Mehr zum Thema «Velohelm» auf bfu.ch 
 
 

 
 
 
 

 
 

Beratungsstelle für Unfallverhütung 
 

Ihre Ansprechperson in der Gemeinde: Trudy Lüthy 062 721 33 68 

https://www.bfu.ch/de/ratgeber/sicherer-schulweg


 

 

 

Orientierung 
über die bevorstehenden Schachtreinigungsarbeiten 

 
Die Gemeinde Holziken hat im Rahmen der ordentlichen Unterhaltsarbeiten das Entleeren 
der Einlaufschächte an die Pfenniger Entsorgungs AG in Sursee vergeben. 
   
Im Zusammenhang mit diesen Saugarbeiten bieten wir Ihnen die Gelegenheit, die privaten 
Schächte auf eigene Kosten ebenfalls entleeren zu lassen.  

   oder   
Die Kosten dafür werden Ihnen von der Finanzverwaltung Holziken direkt in Rechnung ge-
stellt. Preis pro Einlaufschacht Fr. 45.00 inkl. Entsorgungsgebühren. 
 
Bei Interesse bitten wir Sie, den untenstehenden Talon auszufüllen und möglichst bald an die 
Gemeindekanzlei einzusenden.  
 
Um die geplanten Reinigungsarbeiten effizient und ohne Behinderungen durchführen zu 
können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir bitten alle Eigentümer, die Platzschächte 
auf den Grundstücken frei zu halten. 
 
Wir danken Ihnen für die Unterstützung und das Verständnis. 

 
Das Bauamt Holziken  

------------------------------------------------------------------------- ------ 
Wir beauftragen hiermit die □ Entleeren der Schächte 
 □ Spülen der Sickerleitungen 
 □ Kanalfernseh-Aufnahmen 
 □ Spülen der Hauskanalisation 
  (Kanalisations-Plan erwünscht) 

   
Pfenniger Entsorgungs AG  Rechnungsadresse: 
Münchrütistrasse 5   
Postfach   
6210 Sursee    
   
  Tel. Nr. 
   
   
bei Fragen:  Objekt: 
Bauamtsleiter Bruno Lienhard   
079 398 12 70  Datum: 
   
Bemerkungen 
 
 

 Unterschrift: 

 


